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Abbildung 3: Projektübersicht. Kartengrundlage: [1] 

 
Abbildung 4: Projektperimeter der Seeuferaufwertung Häslermätteli [2] 

3.2 Landschaftsgeschichtliche Entwicklung 

Aufgrund der Nähe zur ehemaligen Wallfahrtskirche, welche bereits vor dem 10. 
Jahrhundert bestand, ist das Projektgebiet bereits früh von anthropogenen Tätig-
keiten beeinflusst. Bereits in der Siegfriedkarte um 1880 sind Ufermauern zu erah-
nen. Spätestens mit dem Bau des Schiffländtestegs im Jahr 1929 haben die anth-
ropogenen Tätigkeiten die Uferlinie und die Seebodentopografie beeinflusst.  
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Abbildung 5: Seeuferentwicklung Einigen. Links historische Siegfriedkarte um 1880, rechts heutige 
Situation. [2] 

Bereits im Jahr 1975 ist der Badesteg sowie die Schiffländte in heutigen Bestand 
auf der Karte von SWISSIMAGE Zeitreise ersichtlich. Die heute bestehenden 
Süsskirschen sowie die lückige Heckenstruktur sowie der Badesteg sind auf dem 
Auszug vom Jahr 1987 gut erkennbar (Abbildung 6).  

 
Abbildung 6: Auszug aus der Karte SWISSIMAGE Zeitreise, Jahr 1987 bei Häslermätteli in Einigen 
([1], abgerufen 20.01.2022). 

3.3 Naturgefahren 

3.3.1 Historische Ereignisse 

Die Freifläche des Häslermätteli wurde gemäss Ereigniskataster [2] am 
21.05.2005 überschwemmt:  
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Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Ereigniskataster Kanton Bern [2] 

3.3.2 Gefahrenkarte vor Massnahmen 

 
Abbildung 8: Ausschnitt aus der prozessspezifischen Gefahrenkarte Wassergefahren [9] 

Die Wiese im Projektperimeter liegt im Prozessraum Hochwasser des Thunersees. 
Gemäss der prozessspezifischen Intensitätskarte wird das Häslermätteli bereits 
bei einem HQ30 mit einer schwachen Intensität überschwemmt. Die Wiese liegt im 
Bereich Ü5 (100-jährliches Hochwasser, mittlere Intensität 0.5m >h > 2m). 

3.3.3 Schwachstellen 

Das bestehende Terrain vermag den statischen Seepegel eines 30-jährlichen 
Hochwassers nur teilweise zurückzuhalten. Im Falle von Wellengang und/oder 
Windstau ist in jedem Fall mit Überschwemmung zu rechnen.  

Da es sich beim massgebenden Gefahrenprozess um Überschwemmung durch 
Hochwasser handelt, sind im Ereignisfall sämtliche Infrastrukturanlagen und Ge-
bäude (Bänke und Materialhäuschen) im Prozessbereich betroffen (keine speziel-
len Schutzmassnahmen).  
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Abbildung 10: Ausschnitt aus dem aktuellen USP im Bereich des Häslermätteli [3] 

3.5  Bisherige Nutzungen 

Das Häslermätteli wird vornehmlich von Einheimischen als Bade- und Verweilort 
genutzt. Es ist aktuell keine Übernutzung feststellbar. Es stehen eine WC-Anlage 
und Parkplätze für die Nutzung des Häslermätteli zur Verfügung.  

Sporadisch finden Apéros im Rahmen von Anlässen der nahe gelegenen Kirche 
Einigen auf dem Areal statt. Der Ortsverein nutzt einen Geräteschuppen für ent-
sprechende Anlässe. 

 
Abbildung 11: Übersicht Häslermätteli: die Liegewiese wird regelmässig gemäht, ein Kirschbaum 
spendet Schatten, mehrere Sitzbänke stehen zur Verfügung. (Foto: IMPULS AG, 14.08.2019) 
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Abbildung 12: Kürzlich hat die Einwohnergemeinde ein Hundeverbotsschild angebracht, aktuell ist 
das Betreten von Hunden nicht erlaubt (Foto: IMPULS AG, 20.01.2022). 

Ein Bade- und Anlegesteg an der Ufermauer ermöglicht mittels Leitern den Zugang 
zum See, alternativ kann die Bootrampe genutzt werden. 

3.6 Vorhandene Werke und Anlagen, belastete Standorte 

3.6.1 Werkleitungen 

Im Projektperimeter sind gemäss Kataster eine Regenwasserleitung bekannt, wel-
che das Dach des angrenzenden Wohnhauses entwässert. Zudem führt eine grös-
sere Regenwasserleitung (NB 400) bei der Einwasserungsstelle in den See. 

3.6.2 Belastete Standorte 

Für den Projektperimeter ist im Kataster der belasteten Standorte kein Eintrag vor-
handen [2]. 
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Energie der Wellen am Ufer ist entsprechend weniger stark ausgeprägt als beim 
Weekendweg. 

Der Wellenschlag, welcher durch den Ober verursacht wird, übersteigt in der Mag-
nitude jene Wellen der Schifffahrt. Es legen vornehmlich kleinere Schiffe an der 
Schiffländte an.  

4.3 Bathymetrie 

Die LIDAR-Vermessungsdaten zeigen, dass im Projektperimeter eine ausgeprägte 
Flachwasserzone mit einer Breite von mehr als 100 m vorhanden ist. 

 
Abbildung 14: Ausschnitt aus dem swissBATHY3D Relief. Rot markiert ist der Projektperimeter [1] 

Die grösstenteils gleichmässigen Höhenlinien weisen auf ungestörte Verhältnisse 
des Seegrunds hin. Gut erkennbar ist der Verlauf der Schifffahrtslinie und Materi-
alumlagerungen im Bereich der Anlegestelle Einigen. 

Die Wassertiefen bewegen sich im Sommer zwischen 30 cm bei der Ufermauer 
und 2 m auf Höhe der Schiffländte. 

4.4 Geologie und Untergrund 

Das Sohlensubstrat besteht aus Steinen mit Korngrössen bis ca. 10 cm. Teilweise 
ist der Boden verschlammt. Genauere geologische Untersuchungen zum Unter-
grund müssen im weiteren Projektverlauf getätigt werden. 
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4.5 Ökomorphologie 

Das Ufer im Projektperimeter ist heute durchgehend mit einer ca. 1 m hohen Ufer-
mauer befestigt.  

 
Abbildung 15: Ufermauer als Ufersicherung 

Das Seeufer im Projektperimeter befindet sich in einem künstlichen Zustand (vgl. 
Abbildung 16). Beeinflusst wird diese Klassierung vor allem durch die künstliche 
Ufermauer (vgl. Abbildung 18), sowie dem naturfremden Uferstreifen (vgl. Abbil-
dung 19). Die Flachwasserzone befindet sich in einem beeinträchtigten Zustand 
(vgl. Abbildung 17). 

 
Abbildung 16: Ökomorphologe Seeufer gesamt [2] 

Zustand Seeufer gesamt 
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Abbildung 17: Ökomorphologie der Flachwasserzone [2] 

 
Abbildung 18: Ökomorphologie der Uferlinie [2] 

 
Abbildung 19: Ökomorphologie des Uferstreifens [2] 

Zustand Flachwasserzone 

Zustand Uferlinie 

Zustand Uferstreifen 
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4.6 Flora, Fauna und geschützte Lebensräume 

4.6.1 Inventare  

Es befinden sich keine Natur- und Landschaftsschutzobjekte im Projektperimeter 
(gem. den Vorabklärungen [4], sowie dem Zonenplan der Gemeinde Spiez [7]). 
Die Fläche befindet sich im Uferschutzplan gemäss SFG [5].  

4.6.2 Lebensräume 

Der terrestrische Teil des Projektperimeters besteht zu einem grossen Teil aus 
einer artenarmen Fettwiese, welche als Liegewiese bewirtschaftet wird. Im Pro-
jektperimeter befinden sich zwei grosse Kirschbäume (Prunus avium) und eine 
rund 10 Meter lange, lückige, heckenähnliche Struktur. Diese Strauchgruppe ist 
circa 30 m2 gross und gilt somit nicht als geschützte Hecke/geschütztes Feldgehölz 
nach NHG (Abbildung 20). Die Ufermauer hat eine Höhe von rund 1 Meter, sie ist 
kaum vermörtelt und beherbergt zahlreiche Flechten und Moose. Vereinzelt ist sie 
mit aufkommenden Sträuchern eingewachsen. 

 
Abbildung 20: Übersicht Lebensräume und Kleinstrukturen innerhalb der Parzelle 6704 ([3], 
18.01.2022). 

Der See ist heute auf der Parzelle durch eine Uferschutzmauer vom rund 1 Meter 
höherliegenden terrestrischen Terrain getrennt. Die unmittelbar an die Ufermauer 
angrenzende Liegewiese gilt als naturfremd und kann nicht als geschützte Uferve-
getation betrachtet werden. 

Die Schiffländte (unmittelbar ausserhalb Projektperimeter) wird von einer Allee aus 
Platanen beschattet, welche eine beachtliche Grösse erreicht haben. Erwähnens-
wert ist eine grosse alte Platane mit über den Ländteweg herausragenden Ästen. 
Der Baum steht auf einer Privatparzelle und ist aus ökologischer Sicht aufgrund 
seines Alters sehr wertvoll und gilt es unbedingt zu erhalten. 
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Abbildung 21: Fettwiese, genutzt als Liegewiese (links), Strauchgruppe in Böschung (rechts) 

  
Abbildung 22: Ufermauer, teilweise eingewachsen (links), Einzelbaum, Süsskirsche (rechts) 

4.6.3 Geschützte und gefährdete Arten, invasive Neobiota 

4.6.3.1 Flora 

Im Projektperimeter wachsen heute terrestrisch keine geschützten oder gefährde-
ten Arten. Eine Datenbankabfrage bei infospecies ist aus unserer Sicht nicht not-
wendig. Die Makrophyten werden erst in der nächsten Projektphase (Bauprojekt), 
voraussichtlich im Sommer 2022 erhoben. 

Bei den invasiven Neophyten wächst aktuell der Seidige Hornstrauch (Cornus se-
ricea) in der Böschung (eine der vorhandenen lückigen Sträucher). Die Art ist ge-
mäss Infoflora eine Watch-List Art. In unmittelbarer Nähe, in der Ländtemauer 
wächst der Korallenstrauch (Cotoneaster horizontalis), einer aus China stammen-
der Neophyt (nicht invasiv). In den Gärten der angrenzenden Parzellen wachsen 
Sommerflieder (Buddleja davidii) und Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus).  

4.6.3.2 Fauna 

Eine Datenbankabfrage bei infospecies ist aus unserer Sicht nicht notwendig. In 
der nächsten Projektphase sollen jedoch Kenntnisse durch kantonale Fachstellen 
(FI, Wildhut) eingeholt werden und weitere Artspezialisten beigezogen werden 
(u.a. karch, Vogelwarte). 
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Abbildung 23: Ausschnitt aus dem Bauinventar [2] 

5.5.3 Historische Verkehrswege 

Das Projekt hat keine Auswirkungen auf historische Verkehrswege 

5.6 Erholungsnutzung und Schifffahrt 

5.6.1 Erholungsnutzung 

Die Parzelle "Häslermätteli" ist gemäss der Uferschutzplanung [5] als öffentliche 
Freifläche eingetragen und soll gemäss den entsprechenden Überbauungsvor-
schriften als Rast- und Ruheplatz dienen.  

5.6.2 Schifffahrt 

Die angrenzende Schiffländte wird durch Kursschiffe der BLS angefahren. Die 
Kursschifffahrt wird von den geplanten Massnahmen am Häslermätteli nicht tan-
giert. 

Im westlichen Bereich befinden sich zudem ein privater Anlegesteg, ein Badesteg 
und eine öffentliche Zufahrtsrinne für Beiboote. 

Der Anlagesteg wird im Rahmen des Projektes zurückgebaut. Dies wurde in den 
Vorabklärungen mit der betroffenen Person besprochen. Der Nutzer ist mit dem 
Rückbau einverstanden [4]. Der Badesteg wird rückgebaut. Der Zugang zum See 
wird neu durch das Flachufer gewährleistet. Die Zufahrtsrinne ist weiterhin unein-
geschränkt nutzbar. 

Im Projektperimeter sind keine Bojen vorhanden. 
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6.4.2 Nutzungsdauer 

In Anlehnung an Anhang 2 zu Art. 83 Abs. 2der Gemeindeverordnung (GV) wird 
für einzelne Elemente folgende Nutzungsdauer festgelegt: 

 

Tabelle 3: Nutzungsdauer der projektierten Massnahmen 

Massnahme Verfeinerung Nutzungsdauer [Jahre] 

Ufersicherung Steinverbauung > 50 

Kiesschüttung Steinverbauung > 50 * 

Buhne  Steinverbauung > 50 

Wurzelstöcke Holzverbauung 20-50 

 

*Die Kiesschüttung ist dem Wellenschlag und somit einer gewissen Dynamik aus-
gesetzt. Diese Dynamik ist gewollt. Trotzdem ist für das Erreichen einer Nutzungs-
dauer von > 50 Jahren ein regelmässiger Unterhalt nötig. 

6.5 Ökologisches Konzept 

Als Grundlage für die Planung der terrestrischen Massnahmen (Lebensraumauf-
wertung) dient die konsolidierte Skizze sowie das Pflichtenheft Vorprojekt aus den 
Vorabklärungen [4].  

6.6 Infrastrukturkonzept 

Die Freifläche beim Häslermätteli dient bereits heute der Erholungs- und Freizeit-
nutzung und soll als solche auch gemäss Uferschutzplanung [5] erhalten bleiben.  

Hinweis: Spielelemente sollen auf der Parzelle in Absprache mit der Gemeinde 
keine realisiert werden. Das Häuschen auf der Parzelle (ehemaliges Bienenhaus) 
ist Eigentum der Gemeinde Spiez und wird vom Ortsverein Einigen/Gwatt als Ma-
terial- und Lagerraum genutzt. Es soll vorerst erhalten bleiben. 

6.7 Wasserbaukonzept  

Die seeseitigen Massnahmen greifen die Elemente der konsolidierten Skizze und 
des Pflichtenhefts der Vorabklärung [4] auf. Eine Flachwasserzone auf zwei Ebe-
nen ermöglicht einen familienfreundlichen Zugang zum Wasser. Bei der Dimensi-
onierung der Kiesschüttung und deren Schutzmassnahmen wird der dynamische 
Hochwasserspiegel berücksichtigt.  
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ist somit auch bei einer Abflachung genügend fundiert. Zudem sind im seeseitigen 
Randbereich der Schüttung sind gröbere Komponenten (Bollensteine + Schrop-
pen) vorgesehen.  

Zusätzlich wird die Kiesschüttung absichtlich höher geschüttet als der gewünschte 
Endzustand. So kann der See das Schüttmaterial sortieren ohne unerwünschte 
zusätzliche Materialverluste. Da das Kiesschüttmaterial aus diversen Gründen 
(Dynamik Flachwasserzone, Badende, Ufervegetation, etc.) feiner gewählt wird, 
ist über längere Dauer ein gewisser Unterhalt nötig, vereinzelte Nachschüttungen 
können je nach Entwicklung nötig werden. 

Die Berechnungen inklusive Korngrössenverteilungskurve sind dem Anhang C zu 
entnehmen.  

7.2 Weitere Massnahmen im Uferbereich 

7.2.1 Massnahmen Ökologie 

Die Massnahmen wurden in Form von Bausteinen in den Vorabklärungen mit der 
Auftraggeberschaft erarbeitet. Im vorliegenden Vorprojekt wurden diese ausgear-
beitet und verfeinert. Nachfolgend werden die Massnahmen zu den Bausteinen 
Natur genauer beschrieben. Die einzelnen Elemente sind im Situationsplan (Plan-
Nr. 31.502) dargestellt. 

7.2.1.1 Hecke mit Krautsaum und Asthaufen 

Die bestehende lückige Strauchgruppe in der Böschung hinter der Liegewiese soll 
mit einheimischen Gehölzen ergänzt und erweitert werden. Zudem sind gebiets-
fremde Pflanzen wie der Seidige Hornstrauch zu entfernen. Für die Pflanzung sol-
len ausschliesslich Dornen- und Beerentragende standortheimische Arten gewählt 
werden. Wir schlagen u.a. folgendes Artenset vor: Berberitze, Schwarzdorn, wolli-
ger- und gemeiner Schneeball, div. einheimische Wildrosen, rote Heckenkirsche. 
Die Hecke soll für Vögel und andere Kleintiere Nahrung bieten. Im Bereich des 
Hangfusses und angrenzend an die Hecke wird ein artenreicher Krautsaum ange-
legt. Zusätzlich sollen die Hecke und der Krautsaum mit zwei Asthaufen bereichert 
werden. 

Da in der Böschung früher Kopfweiden vorkamen, ist die Pflanzung und entspre-
chende Pflege von neuen Kopfweiden zu prüfen. Denkbar wäre eine Kopfweiden-
reihe von 2-3 Stück, ergänzt mit einheimischen Sträuchern. 

7.2.1.2 Ufergehölz mit Krautsaum 

Im Uferbereich soll entlang der angrenzenden Parzelle (Nr. 4132, Frau Kirchhofer) 
eine neue bestockte Fläche entstehen. Sie verbindet die Liegewiese mit der neuen 
Blocksteinbuhne. Auch dieses Gehölz leistet einen wertvollen Beitrag zur 
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Vernetzung und dient als Unterschlupf und Nahrungsplatz. Des Weiteren fungiert 
es als natürlicher Sichtschutz gegenüber der angrenzenden Privat-Parzelle. Ziel 
der Pflanzung ist u.a. auch die Abgrenzung zur Buhne, um so die Besuchenden 
eher weg von der Privatparzelle zu lenken. Auch hier sind v.a. Dornen- und Bee-
rentragende Sträucher zu wählen, zusätzlich können aber auch typische Uferge-
hölze wie einheimische Weiden gewählt werden. Angrenzend an das Ufergehölz 
wird ein Krautsaum angelegt, die extensive Nutzung und das jährlich 50% stehen-
gelassene Altgras kann ebenfalls als natürliche besucherlenkende Massnahme 
dienen. 

7.2.1.3 Einzelbäume 

Im Rahmen des Projektes muss ein Kirschbaum gefällt werden. Als Ersatzbaum 
schlagen wir eine Purpurweide vor, allenfalls kann aufgrund der engen Platzver-
hältnisse die Pflanzung eines kleinwüchsigeren Einzelbaums geprüft werden. Der 
zweite Kirschbaum kann geschont werden und soll während der Bauphase, wenn 
nötig, mit Wurzelschutz versehen werden. Einzelbäume sind wiederum wichtige 
Strukturen für die lokale Fauna, hier finden sich zahlreiche Insekten und mit Ihnen 
auch verschiedenste Vogelarten. 

7.2.1.4 Flachufer 

Die circa 1 Meter hohe Ufermauer soll zurückgebaut und durch ein natürlich ge-
staltetes Flachufer ersetzt werden. Randlich sind aufgrund des Wellenschlages 
Buhnen notwendig, diese werden mit Blocksteinen so ausgebildet, dass sie für 
Wassertiere Unterschlupf bieten. Eine Anreihung von Wurzelsteinen bietet für Fi-
sche im Winter zusätzlich beruhigte Bereiche und Unterschlupf. 

7.2.1.5 Makrophytenschutzbereich 

Ein Teilbereich des künftigen Flachufers beim Häslermätteli soll provisorisch für 
die allfällige Ansiedlung von Makrophyten vorgesehen werden. Falls bei der Kar-
tierung der Makrophyten geschützte oder gefährdete Arten gefunden werden, soll 
hier ein Versuch gestartet werden können, diese anzusiedeln. Als Beispiel kann 
der Strandling (Littorella uniflora) genannt werden, welcher am Thunersee häufig 
vorkommt. Die Art vermehrt sich am Thunersee bisher nur vegetativ und ist auf 
Flachufer angewiesen, um blühen zu können [15]. Gemäss Katrin Guthruf hat im 
September 2021 eine erfolgreiche Umsiedlung vom Strandling im Zürichsee statt-
gefunden. Auch die Abteilung Naturförderung [16] würde einen Umsiedlungsver-
such begrüssen, wenn seltene Arten im Projektgebiet vorkommen. 

7.2.2 Massnahmen Besucherlenkung / Erholungsnutzung 

Auch die Massnahmen im Bereich Besucherlenkung / Erholungsnutzung wurden 
im Rahmen der Vorabklärungen [4] bereits definiert. Im Verlauf des Vorprojektes 
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fand diesbezüglich eine Konsolidierung statt, zudem wurden in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde die entsprechenden Elemente typisiert.  

7.2.2.1 Flachufer, Kiesufer 

Das geplante Flachufer verbessert nebst der Ökologie auch den Zugang für Ba-
dende der künftigen Besuchenden der Freifläche. Die Wurzelstöcke im Wasser 
werden so angelegt, dass in der Mitte eine Lücke für Schwimmende offenbleibt. 
Die Wurzelstöcke werden so markiert, dass sie für die Schwimmenden einfach zu 
sehen sind, so sollen Unfälle vermieden werden. 

Für die Ausgestaltung des Flachufers muss der bestehende Badesteg, sowie der 
Anlegesteg zurückgebaut werden, diese Massnahme wurde mit den Anstössern 
bereits in der Vorabklärung [4] diskutiert und für gut befunden. 

7.2.2.2 Liegewiese, Einzelbäume 

Die Liegewiese bleibt bestehen und profitiert auch künftig durch die Einzelbäume 
als wertvolle Schattenspender. 

7.2.2.3 Möblierung 

Das Häslermätteli wird analog zum Weekendweg mit neuen Sitzbänken der Ve-
lopa AG ausgestattet. Die Elemente werden allesamt in der Schweiz hergestellt 
und können daher bei Bedarf auch als Sonderlösungen hergestellt werden. Die 
Sitzbänke sollen wieder im Uferbereich platziert werden und so einen schönen 
Sitzplatz mit Blick über den Thunersee bieten. 

Untenstehend können die Artikel gem. Offerte der Velopa AG vom 11.01.2022 
entnommen werden (exkl. Transport, Fundament und Montage): 

Artikel Beschrieb Stückpreis 
exkl. MwSt. 

Anz. geplant 

TOYA-118-0 Sitzbank Toya mit Rücken- 
und Armlehne 

CHF 1'900.00 3 

 

  



 
  

Vorprojekt 
Seeuferrevitalisierung Häslermätteli Einigen 

09.03.2022 31 
 

7.2.2.4 Abfalleimer 

Es soll auf der Freifläche neu ein Abfalleimer zur Verfügung gestellt werden.  

Hinweis: Es gibt auf der Freifläche ein bestehendes Hundeverbot, daher wird ein 
Abfalleimer ohne Beutelspender vorgesehen, dies kann aber je nach Konkretisie-
rung der Platzordnung im Bauprojekt angepasst werden. 

Untenstehend können die Artikel gem. Preisliste der ROBI AG entnommen wer-
den (exkl. Transport, Fundament und Montage): 

Artikel Beschrieb Stückpreis 
exkl. MwSt. 

Anz. geplant 

8700-0000 VENTURA 110l Abfalleimer CHF 1'106.00 1 

 

7.2.2.5 Platzordnung / Ordnungstafel 

Im Hinblick auf das bereits bestehende Hundeverbot, soll in der Bauphase die 
Platzordnung diskutiert und ausgearbeitet werden. Eine Ordnungstafel wird insbe-
sondere von den Anstössern gewünscht. 
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9.2 Subventionierung und Kostenteiler 

Die Subventionierung und der Kostenteiler sind aktuell noch nicht abschliessend 
definiert. Mit den hier erwähnten Geldgebern erfolgte jedoch eine Vorbesprechung. 

Tiefbauamt Kanton Bern, Oberingenieurkreis 
Die geplanten Massnahmen sind voraussichtlich subventionsberechtigt im Sinne 
eines Revitalisierungsprojektes. Daher können für gewässerseitige Massnahmen 
potenziell Subventionen von bis zu 70% der beitragsberechtigten Kosten erwartet 
werden.  

Tiefbauamt Kanton Bern, Dienstleistungszentrum Tiefbauamt (SFG) 
Es ist vorgesehen landseitige Massnahmen als Teil des Realisierungsprojektes 
nach dem See- und Flussufergesetz (SFG) des Kantons Bern gelten zu lassen und 
so potenziell SFG-Beiträge für das Projekt zu beziehen.  

Renaturierungsfonds des Kantons Bern 
Gemäss Vorbesprechung vom 26.01.2022 können je nach Beteiligungen ander-
weitiger Ökofonds (z.B. BKW- Ökofonds) unterschiedlich hohe Beträge bis maxi-
mal 80 % and die Restkosten erwartet werden. Dabei kann potenziell auch mit 
Beiträgen an die landseitigen ökologischen Massnahmen gerechnet werden. 
 
BKW Ökofonds  
Eine Finanzierung der aktuellen Planungen (Vorstudie, Vorprojekt) wird bereits 
vom BKW-Ökofonds getragen. Die Höhe allfälliger Beiträge am Gesamtprojekt ist 
noch offen und wird mittels Betragsgesuch noch abgefragt.  
 
BLS AG 
Im Rahmen der Neukonzessionierung der Schiffanlegestelle Leissigen wurde der 
Gemeinde Spiez ein Beitrag für Ersatznahmen zugesprochen.  
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Falls alternativ in einem Bereich Kopfweiden angelegt werden, 
müssen diese speziell gepflegt werden (erste 5 Jahre im Frühsom-
mer 1x jährliche, spezielle Technik (gezieltes Abknicken der Äste), 
danach übliche Kopfweidenpflege alle 3-5 Jahre im Herbst/ Winter. 

In den ersten 5 Jahren: 1x jährlich 
im Frühsommer,  
ab 5 Jahren: alle 3-5 Jahre im 
Herbst/Winter. 

Krautsaum Artenreicher Krautsaum als 
Abstufung der Hecke. 

Rund um die Hecken wird an den markierten Stellen (gem. Plan) 
ein breiter Krautsaum stehengelassen. Dieser wird frühstens im Au-
gust gemäht. Das Schnittgut muss abgeführt werden. Ein Teil der 
Fläche (circa die Hälfte, jedes Jahr an einer anderen Stelle) wird 
als Rückzugstreifen stehen gelassen. Stellen im Krautsaum, an de-
nen sich stark vermehrende Straucharten (z. B. Schwarzdorn) be-
finden, müssen regelmässig gemäht werden. 

Jährlich: spät im Jahr, frühstens im 
August schneiden, Schnittgut auf 
Schnittguthaufen deponieren. 

Neophyten  Jährliche Neophytenbekämpfung (oder nach Bedarf/ Situation). Neophytenbekämfung jährlich 

 

12.2 Seeseitige Massnahmen  

Der Unterhalt der seeseitigen Massnahmen ist noch nicht definiert und Gegenstand weiterer Projektphasen.  

Für den Unterhalt von ausgeführten Revitalisierungsmassnahmen im Gewässerbereich ist gemäss kantonalem Wasserbaugesetz 
(WBG) die Gemeinde, resp. die Grundeigentümer mit Seeanstoss verantwortlich. Dies beinhaltet beispielsweise einen möglichen Ersatz 
der Totholzstrukturen oder eine allfällig nötige Umlagerung / Zusatzbeigabe des geschütteten Kiesmaterials. Entsprechend müssen 
noch Vereinbarungen getroffen werden. 

 





http://www.map.geo.admin.ch/
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14.2 Besprechungen 
[15] Gespräch mit Katrin Guthruf, Amt für Wasser und Abfall, Bern vom 

24.11.2021 

[16] Gespräch mit Thomas Mathis, Abteilung Naturförderung, Bern vom 
24.11.2021 

[17] Telefonat vom 06.12.2021 mit Elena Prado, Archäologischer Dienst 
des Kantons Bern, Hinweisbereich Archäologie  

[18] Besprechung vom 15. Dezember 2021 mit Carl Dinkelaker (AL Tief-
bau/Werkhof), Markus Schärer (Bereichsleiter Werkhof), Jonathan 
Sury (Projektleiter Tiefbau), IMPULS AG, Typisierung Freizeitele-
mente, Austausch bezüglich Pflegemassnahmen. 

[19] Besprechung vom 18.01.2022 mit Roland Kimmerle und Astrid 
Leutwiler, Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurskreis I, 
Seeseitige Aufwertung, Anforderungen an den Hochwasserschutz. 

[20] Telefonat vom 19.01.2022 mit Beat Rieder, Leiter Fischereiaufsicht 
Kreis 2 (Oberland West) 
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ANHANG A 
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ANHANG A- Streichlänge Wind  (Fetch )
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ANHANG B 
  



Wellenberechnung - Bestehende Situation Hªslermªtteli
nach Dr. Andreas Huber, "Wellendynamik und Seeuferrevitalisierung", Fachbeitrag Ingenieurbiologie 4/14 + Arbeitshilfe Seeuferrevitalisierung, Fachzeitschrift Ingenieurbiologie Heft Nr 1 / 2020 

Projekt 18.031 Revitalisierung Seeufer Hªslermªtteli, Einigen

Bearbeitet von je / FT /md

Datum 27.01.2022

Wellenberechnung 

Annahmen / Eingaben
Fetch S 14000 m gemªss Skizze / gerundet 

Wiederkehrperiode Windereignis W 100 a
Windgeschwindikteit vw 15 m/s Fºhn, 100-jªhrlich, ¿bernommen aus ¦berflutungsgefªhrdung Thunersee

Winddauer Twind 1.5 h Annahme, 100-jªhrlich, ¿bernommen aus ¦berflutungsgefªhrdung Thunersee

Resultate aus Fetch-Diagramm
Signifikante Wellenhºhe H1/3 = Hs 1.25 m Arithmetischer Mittelwert der 33 % hºchsten Wellen im Tiefwasser

-->Entspricht der Berechnung "¦berflutungsgefªhrdung Thunersee"
Berechnung Brecherzahl
Wellenlªnge L0 20 m Schªtzung
Wellenperiode T 3.58 s
Neigungswinkel Ufer a 9.0 %
Neigungswinkel Ufer a 5.1 Á

--> Kontrolle Wellenperiode mit Fetch-Diagramm ca. i.O.

Brecherzahl x 0.36 -

--> Brechertyp Schwallbrecher - gute Energieumwandlung

Wahl der Bemessungswelle und Kontrolle Wellenhºhe mit Brecherkriterium

Brecherkriterium 
Wassertiefe vor dem Ufer d 1.6 m Gemessen an Skizze 
Pr¿fkriterium / Faktor - 0.78
Maximale Wellenhºhe gemªss BrecherkriteriumHbrech 1.25 m

Abstand Brechlinie von Uferlinie Lbrech 16 m

Bemessungsereignis 
Wiederehrperiode Sturmereignis wj j 30 a
Wiederkehrperiode Hochwasser Seepegel Pi i varierend

Signifikante Welle H1/3 = HS 0.99 m Signifikante Welle gemªss Wiederkehrperiode Sturmereignis j

Sicherheitsfaktor SF 1.0 - An Naturufer HBem / HS = 1.0, Molen / Wellenbrecher / Baugruben = 1.5 - 2.0

Bemessungswelle Hbem 0.99 m
Amplitude a 0.50 m

Berechnung Wellenauflaufhºhe am Ufer
Brecherzahl x 0.36 -
Effektive Wellenhºhe vor dem UferHbem 0.99 m
Relative Wellenauflaufhºhe R/H 0.36
Effektive Wellenauflaufhºhe R 0.36 m

--> Aufgrund des ausgeprªgten Flachuferbereichs wird angenommen, dass die 
Wellen vor dem Ufer brechen

Das Ufer soll bis zur Bºschungsoberkante einem 30 - jªhrlichen Wellenereignis 
standhalten kºnnen 

Ϡ
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Bemessung - Hªslermªtteli
nach Dr. Andreas Huber, "Wellendynamik und Seeuferrevitalisierung", Fachbeitrag Ingenieurbiologie 4/14 + Arbeitshilfe Seeuferrevitalisierung, Fachzeitschrift Ingenieurbiologie Heft Nr 1 / 2020 

Projekt 18.031 Revitalisierung Seeufer Hªslermªtteli, Einigen

Bearbeitet von je / FT /md

Datum 27.01.2022

Wellenberechnung 

Annahmen / Eingaben
Fetch S 14000 m gemªss Skizze / gerundet 

Wiederkehrperiode Windereignis W 30 a
Windgeschwindikteit vw 12.5 m/s Fºhn, 30-jªhrlich, abgeschªtzt

Winddauer Twind 1.5 h Annahme, 30-jªhrlich

Resultate aus Fetch-Diagramm
Signifikante Wellenhºhe H1/3 = Hs 0.99 m Arithmetischer Mittelwert der 33 % hºchsten Wellen im Tiefwasser

-->¦bernommen aus der Berechnung "¦berflutungsgefªhrdung Thunersee"
Berechnung Brecherzahl
Wellenlªnge L0 20 m Schªtzung
Wellenperiode T 3.58 s
Neigungswinkel Ufer a 7.0 %
Neigungswinkel Ufer a 4.0 Á

--> Kontrolle Wellenperiode mit Fetch-Diagramm ca. i.O.

Brecherzahl x 0.31 -

--> Brechertyp Schwallbrecher - gute Energieumwandlung

Wahl der Bemessungswelle und Kontrolle Wellenhºhe mit Brecherkriterium

Brecherkriterium 
Wassertiefe vor dem Ufer d 0.5 m Gemessen an Skizze 
Pr¿fkriterium / Faktor - 0.78
Maximale Wellenhºhe gemªss BrecherkriteriumHbrech 0.39 m

Abstand Brechlinie von Uferlinie Lbrech 9.5 m

Bemessungsereignis 
Wiederehrperiode Sturmereignis wj j 30 a
Wiederkehrperiode Hochwasser Seepegel Pi i varierend

Signifikante Welle H1/3 = HS 0.99 m Signifikante Welle gemªss Wiederkehrperiode Sturmereignis j

Sicherheitsfaktor SF 1.0 - An Naturufer HBem / HS = 1.0, Molen / Wellenbrecher / Baugruben = 1.5 - 2.0
Bemessungswelle Hbem 0.99 m
Amplitude a 0.50 m

Berechnung Wellenauflaufhºhe am Ufer
Brecherzahl x 0.31 -
Effektive Wellenhºhe vor dem UferHbem 0.99 m
Relative Wellenauflaufhºhe R/H 0.31
Effektive Wellenauflaufhºhe R 0.31 m

--> Aufgrund des ausgeprªgten Flachuferbereichs wird angenommen, dass die 
Wellen vor dem Ufer brechen

Das Ufer soll bis zur Bºschungsoberkante einem 30 - jªhrlichen Wellenereignis 
standhalten kºnnen 

Ϡ

 18.030 / 18.031 / Seeuferrevitalisierungen Einigen
Wellenberechnung 27.01.2022

1



Bemessung Blockgrºsse
--> ergibt eine eher zu kleine Blockgrºsse 

Wellenhºhe BemessungswelleHbem 0.99 m

Dichte der Blºcke rs 2.65t / m
3

Dichte Wasser r 1t / m3

Neigung Blocksatz tan(a) 0.667
Neigung Blocksatz a 33.7 Á
Formbeiwert Kd 1.5 -

Minimales Blockgewicht W 0.25 t
Gewªhlte Blockgrºsse Wbem 2.00 t Grund: Exposition / Auftrieb Totholzeinbauten / Handhabung 

Bemessung Kiessch¿ttung 

Berechnung nach Pilarczyk (1990)
--> ergibt eher zu grobe Korndurchmesser (Kriterium: keine Bewegung der Sch¿ttung)

Neigungswinkel Kiessch¿ttunga 7.0 %
Neigungswinkel Kiessch¿ttunga 4.0 Á
Brecherzahl x 0.31 -
Bemessungswelle (Welle bricht an Sch¿ttung)Hbem 0.99 m

Hilfsparameter A(a) A 7.13 -
Hilfsparameter A(a) A 7.09 -

Relative Dichte des Sediments ȹm 1.65 -
Exponent gesch¿ttetes Material b 0.5 -
Faktor f¿r lose liegende SteineɊu 1.33 -
Faktor Bewegung von Steingruppen ū 3 -

erforderlicher mittlerer KorndurchmesserD50 0.08 m Kriterium keine Bewegung der Sch¿ttung 
Maximaldurchmesser Sch¿ttungDmax 0.34 m Bei Annahme Fullerverteuilung : Dmax = 4 * D50

Wahl der Verteilung (Fullerkurve, Kiessch¿ttung) 

Siebkurve, Idealsieblinie, Fullerparabel
Mittlerer Korndurchmesser d50 0.085 [m]
Grºsstkorndurchmesser des Korngemengesdmax 0.338 [m]
Kºrnungsexponent nach Fuller q 0.5 [m]

Pilarczyk- Fullerkurve
Korndurchmesser Sohlenmaterial 10% Fraktiond10 0.1 [-] 3 [mm]Fullerverteilung
Korndurchmesser Sohlenmaterial 15% Fraktiond15 0.15 [-] 8 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 30% Fraktiond30 0.3 [-] 30 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 50% Fraktiond50 0.5 [-] 85 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 65% Fraktiond65 0.65 [-] 143 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 85% Fraktiond85 0.85 [-] 244 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 90 % Fraktiond90 0.9 [-] 274 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 95 % Fraktiond95 0.95 [-] 305 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial max dmax 1 [-] 338 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial massgebenddm 159.0 [mm]

Mittlerer Korndurchmesser d50 0.016 [m] 0.050 [m] 0.030 [m]
Grºsstkorndurchmesser des Korngemengesdmax 0.150 [m] 0.200 [m] 0.120 [m]
Kºrnungsexponent nach Fuller q 0.5 [m] 0.5 [m] 0.5 [m]

Korndurchmesser Sohlenmaterial 1% Fraktiond1 0.01 [-] 0 [mm] 0 [mm] 0 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 10% Fraktiond10 0.1 [-] 2 [mm] 2 [mm] 1 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 15% Fraktiond15 0.15 [-] 4 [mm] 5 [mm] 3 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 30% Fraktiond30 0.3 [-] 7 [mm] 18 [mm] 11 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 50% Fraktiond50 0.5 [-] 10 [mm] 50 [mm] 30 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 65% Fraktiond65 0.65 [-] 16 [mm] 85 [mm] 51 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 85% Fraktiond85 0.85 [-] 80 [mm] 145 [mm] 87 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 90 % Fraktiond90 0.9 [-] 90 [mm] 162 [mm] 97 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial 95 % Fraktiond95 0.95 [-] 100 [mm] 181 [mm] 108 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial max dmax 1 [-] 150 [mm] 200 [mm] 120 [mm]
Korndurchmesser Sohlenmaterial massgebenddm

Gewªhlte Korngrºssenverteilungen
Fischzucht 
ºstliche Bucht 

D50= 5 cm D50= 3 cm
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